
Nr. L 40/10 | DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 17. 2 . 96

II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 29. Januar 1996

über den Abschluß — durch die Europäische Gemeinschaft — des Interimsabkommens über
Handel und Handelsfragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Gemein
schaft für Kohle und Stahl und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und der Republik

Moldau andererseits

96/161 /EG )

päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der
Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und der Repu
blik Moldau andererseits sowie das Protokoll und die
Erklärungen dazu werden im Namen der Europäischen
Gemeinschaft genehmigt .

Der Wortlaut des Abkommens, des Protokolls und der
Erklärungen ist diesem Beschluß beigefügt .

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 113 in Verbin
dung mit Artikel 228 Absatz 2 Satz 1 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),

in der Erwägung, daß es bis zum Inkrafttreten des am
28 . November 1994 in Brüssel unterzeichneten Partner
schafts- und Kooperationsabkommens erforderlich ist,
das am 2 . Oktober 1995 in Luxemburg unterzeichnete
Interimsabkommen über Handel und Handelsfragen zwi
schen der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Europäischen
Atomgemeinschaft einerseits und der Republik Moldau
andererseits zu genehmigen —

Artikel 2

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 35 des
Interimsabkommens vorgesehene Notifikation im Namen
der Europäischen Gemeinschaft vor ( 2 ).

Geschehen zu Brüssel am 29 . Januar 1996 .
BESCHLIESST:

Im Namen des Rates

Der Präsident

S. AGNELLI

Artikel 1

Das Interimsabkommen über Handel und Handelsfragen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft, der Euro

( 2 ) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Interimsabkommens
wird im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften auf
Veranlassung des Generalsekretariats des Rates veröffent
licht .(') ABl . Nr . C 339 vom 18 . 12 . 1995 .


